
Ministerium für Kultus, Jugend

und Sport Baden-Württemberg

– Herrn MDgt. Manfred Hahl –

Postfach 103442

70029 Stuttgart

Esslingen, 27.02.2009

Stellungnahme zum Anhörungsentwurf
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Dieses Schreiben geht auch an Herrn MDgt. Dr. Harald Hagmann, MWK;

Sehr geehrter Herr Hahl,

mit großer Sorge haben wir die geplante neue Gymnasiallehrerprüfungsordnung für Baden-Württemberg (Entwurfsstand vom 20. Januar 2009) zur Kenntnis genommen. Nach unserem Eindruck wird hier das bisherige Profil und Berufsbild des Musiklehrers im Künstlerischen Lehramt an Gymnasien weitgehend in Frage gestellt oder sogar abgeschafft – und dies auf Jahrzehnte, mit tief greifenden Folgen für das musikalische Leben in unserem Land und weit über die schulische Praxis hinaus. Dies lässt sich mit einigen wenigen Beispielen, bezogen auf das Prüfungsfach Musik, belegen:

1. Es ist nach dem vorliegenden Anhörungsentwurf zu befürchten, dass es die akademische Lehrerbildung für Musiklehrer an Gymnasien in der bislang bewährten Form zukünftig nicht mehr geben soll – weder als „wissenschaftliches“ noch als „künstlerisches Lehramt“, das diese Bezeichnung auch verdient hätte. Dafür handelt es sich jetzt offenbar um eine „Ausbildung von Lehrkräften für das Lehramt an Gymnasien“ (§ 2, Abs. 1, Satz 1), welche an die Stelle eines aus ausgewogenen künstlerischen, wissenschaftlichen und pädagogischen Anteilen bestehenden Studiums gesetzt wird.

2. Eine ausgewogene künstlerisch-wissenschaftliche und pädagogische Lehrer-Bildung wird durch eine Vielzahl von zusätzlichen erziehungswissen-schaftlichen, berufs- und praxisbezogenen Pflichtveranstaltungen belastet und so in ihrer notwendigen freien Entfaltung eingeengt (§ 2, Abs. 2, Satz 3). Durch die offenbar nicht mehr zu hinterfragende Orientierung auf eine pauschale „Praxisorientierung“ hin steht zu befürchten, dass Kunst und Wissenschaft obsolet werden mit der Folge, dass der zukünftige Lehrer selbst kaum mehr weiß, was er vermitteln soll. Insbesondere die starke Koppelung eines akademischen Studiums an „die jeweils geltenden Bildungspläne“ (ebenda) erscheint problematisch, da schulische Bildungspläne notwendigerweise immer wieder Änderungen unterworfen sind.

3. Die Tatsache, dass das Schulpraxissemester bestanden werden muss, um überhaupt das Studium fortsetzen zu können, erscheint vor allem unter dem Aspekt als problematisch, als die Entscheidung hierüber ausschließlich beim Schulleiter der ausbildenden Schule liegt (§ 9, Abs. 5, Satz 3): Während eines Studiums ist in der Regel der Reifungsprozess einer sich künstlerisch, wissenschaftlich und pädagogisch entwickelnden Persönlichkeit noch nicht abgeschlossen; ein Studium muss auch der Selbstfindung dienen und ein Suchen und gelegentliches Irren ermöglichen können. Ob dies von einem durch jahrelange Schulpraxis geprägten Schulleiter in jedem Fall angemessen berücksichtigt werden kann, erscheint zumindest fraglich. Auf jeden Fall erscheint hier der Einbezug des Fachleiters am jeweils zuständigen Seminar geboten.

4. Im Fachcurriculum Musik (Anlage C) wird die klare Benennung der einzelnen Fächer des bisherigen Studiums zugunsten von allgemein formulierten „Kompetenzen“ aufgeweicht, die in typisierten „interdisziplinären“ Prüfungen miteinander verbunden werden. Die schriftliche Klausur in Musikwissenschaft oder Musikpädagogik, in der allgemein z.B. fachsprachliche Kompetenz gefragt war, ist ersatzlos gestrichen. Unklar bleibt auch, ob die wissenschaftliche Arbeit überhaupt noch eine wirklich wissenschaftliche Themenstellung haben muss.

5. Es stellt sich die Frage, ob die Prüfungsbezeichnung „Staatsexamen“ noch berechtigt erscheint. Von der bisherigen ersten Staatsexamensprüfung ist nur noch wenig übrig geblieben, nachdem sich die Anwesenheit von durch das Kultusministerium bestellten Prüfern auf die abschließenden Prüfungen beschränkt, die nur noch ein künstlerisches und ein wissenschaftliches Fach sowie die integrative Teilprüfung umfassen. Alle anderen erworbenen Fähigkeiten werden ohne durch das KM bestellte Prüfungsvorsitzende ausschließlich durch hochschulinterne Modulprüfungen nachgewiesen. Hier hat nach unserer Meinung die Schulverwaltung ohne Not Kompetenzen bei der Beurteilung derer, die sie selbst einmal beschäftigen will, aus der Hand gegeben.

6. Aus dem einstigen Hochschul-Studium ist durch die Modularisierung ein verschulter Berufslehrgang geworden, der den „Auszubildenden“ kaum mehr Luft für Alternativen, Eigeninitiativen oder gar selbst bestimmte Freiheiten lässt. Hier werden ohne Not Elemente des angelsächsischen Hochschulsystems dem bewährten Humboldt’schen Hochschultyp übergestülpt, ohne zu bedenken, dass die gewachsenen Strukturen völlig anders sind. Die Modularisierung zwingt ferner, Inhalte in einzelne „Häppchen“ aufzuteilen, die in einem Semester auch grundsätzlich lösbar sind. Eine im Sinne einer künstlerischen und wissenschaftlichen Entwicklung oftmals notwendige und sinnvolle längerfristige Auseinandersetzung mit einem bestimmten Themenbereich und dessen Problematisierung wird so nahezu unmöglich.

7. Das als Anhörung vorgelegte neue Konzept der Lehrerausbildung kann, so ist zu befürchten, dazu führen, dass das Vordringen der „Einheitsschule“ auch in Baden-Württemberg forciert und das Schulfach Musik an Gymnasien in den Freizeit- und Hobby-Bereich überführt wird mit allen Konsequenzen für den bisherigen akademischen Status des Musiklehrers.

8. Baden-Württemberg war und ist mit Recht stolz auf seine vielschichtige, hoch qualifizierte musikalisch-kulturelle Bildung und Ausbildung. Bisherige Schulmusikabsolventen aus unserem Land waren wegen ihrer hohen Qualifikation auch bundesweit gefragt. Sollte die neue Prüfungsordnung in der jetzt vorliegenden Form realisiert werden, besteht die Gefahr, dass es jenen Musikpädagogen, der als künstlerisch gereifte und wissenschaftlich gebildete Persönlichkeit kulturelle Identität vermitteln und dabei der Beliebigkeit einer Massenkultur entgegen wirken kann, in Zukunft nicht mehr geben wird. Damit ginge ein wichtiger Teil unserer kulturellen Identität verloren – und zwar nicht nur in der Schule! –, der Schaden für das musikkulturelle Leben im Lande wäre unabsehbar.
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